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Rundschreiben Nr. 008/2022 
 
 
 
Sozialversicherungsbeiträge in Polen im Jahr 2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

von der deutschen Botschaft in Warschau wurde uns mitgeteilt, dass die Beitragssätze zur polnischen 

Sozialversicherung im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben. Die folgende Tabelle 

enthält die entsprechenden Prozentsätze für das Jahr 2023:  

 

Versicherungszweig Beitragsbemes-

sungsgrundlage 

(BMG) 

Beitrags-

satz (%) 

Arbeitgeber-

anteil 

Arbeitnehmer-

anteil 

Altersrentenversicherung Bruttogehalt 19,52 9,76 9,76 

Erwerbsminderungsrenten-
versicherung 

Bruttogehalt 8,00 6,50 1,50 

Krankenversicherung 
(Geldleistungen) 

Bruttogehalt 2,45 –  2,45 

Unfallversicherung Bruttogehalt 1,67 1,67 – 

Krankenversicherung 
(Sachleistungen)1) 

Bruttogehalt  
abzgl. AN-Anteil 

9,00 – 9,00 

Arbeitsfonds (Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit)2) 

Bruttogehalt 2,45 2,45 – 

1) Der Beitrag errechnet sich nicht nach dem vollen Bruttogehalt, sondern nach einer eigenen Beitragsbemessungsgrenze. Diese beträgt ab 
dem 1. Januar 2023 86,29 % des Bruttolohns (Bruttolohn abzüglich 13,71 % AN-Anteil für Alters-/EM-Rente und KV Geldleistungen). 
2) Der Beitrag zum Arbeitsfonds wird auf einem gesonderten Abrechnungsbogen ermittelt. 
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Die Jahresbemessungsgrenze in der polnischen Rentenversicherung (Alters- und Erwerbsminderungs-

rente) beträgt im Jahr 2023 208.050 Zł (ca. 44.300 Euro, Stand 09.01.2022; Euro-Referenzkurs Euro-

päische Zentralbank).  

 

Der Beitragssatz zur Unfallversicherung wurde zuletzt zum 1. April 2021 aktualisiert und gilt grund-

sätzlich 3 Jahre. Sollte es dennoch eine Änderung geben, werden wir Sie zeitnah informieren. 

 

Die Beitragssätze zur bulgarischen und rumänischen Sozialversicherung sind angefragt. Sobald uns 

diese Werte vorliegen, werden wir Sie ebenfalls unverzüglich informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Nicole Spieß 


